 [image: gueggel_3cm_col] Evangelisch-reformierte 
                           Kirchgemeinde Zürich-Affoltern


Reservation/Reservationsbestätigung/Vereinbarung/Rechnung
regelmässige Veranstaltungen
Die Räume der Kirchgemeinde sind in erster Linie ein Ort für Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen. Sie können aber auch für verschiedene kulturelle Anlässe zur Verfügung gestellt werden. Doch dabei soll der religiöse Charakter respektiert werden. 

Mietanfragen sind vollständig ausgefüllt an folgende Adresse zu senden: 
Ursula Appoloni, appolfam@hotmail.com  Bitte beachten Sie, dass    Anfragen erst nach Unterzeichnung der Reservationsbestätigung gültig sind. 
Mietgebühren: Die Mietgebühren basieren auf der Vermietungstarifliste der Reformierten Kirchgemeinde Zürich-Affoltern. 
Annullationsgebühr: Annulierungen müssen 14 Tage vor Veranstaltungstermin eintreffen. Bei kurzfristigen Absagen wird 50% der Miete verrechnet. In beiden Fällen werden Fr. 40.- für Umtriebe verrechnet.

GesuchstellerIn:
	Vorname
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Name
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Adresse
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Platz/Ort
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Telefon
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



VeranstalterIn (verantwortliche Person):
	Vorname
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Name
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Telefon
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Mietobjekt (bitte ankreuzen)
	Kirchen

	☐ Kirche Glaubten
	☐ Glaubtenzimmer
	☐ Kirche Unterdorf
	

	Zentrum Glaubten

	☐ Applaus
	☐ Applaus mit Bühne
	☐ Plenum
	☐ Palavrion	

	☐ Foyer
	☐ Foyer mit Kaffee
	☐ Pro&Contra	
	☐ Küche 

	Jugendräume

	☐ Creatio
	☐ Jugendkaffee
	☐ Disco
	☐ Küche

	Pfarrhaus Unterdorf

	☐ Zimmer zum Park
	
	
	



Benötigtes Material und Einrichtung
	☐ Hellraumprojektor
	☐ Beamer	
	☐ Leinwand
	☐ Flip-Charts

	☐ CD-Player
	☐ Mikrofon
	☐ Kaffee
	☐ Mineralwasser

	☐ Konzertbestuhlung
	☐ Bankettbestuhlung
	☐ Mithilfe Hausdienst
	☐ Steamer Küche



	Veranstaltung
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Mietzeit 
(von/bis)
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Anzahl 
Teilnehmende
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


Mietdatum			
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.


Ihre Bemerkungen	
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.




Benützerordnung:

· Die Kirchenpflege ist berechtigt, vom Gesuchsteller Unterlagen und Auskünfte zur geplanten Veranstaltung anzufordern. 
· Erstellte Bewilligungen können bei Vorliegen triftiger Gründe in Wiedererwägung gezogen werden. 
· Vereinbarungen für die regelmässige Benützung werden auf Zeit getroffen. Die Kirchgemeinde behält sich bei Eigenbedarf das Recht vor, notfalls einen anderen Raum zuzuweisen. 
· Die Mietzeit umfasst ausser der eigentlichen Veranstaltung auch das Einrichten und Aufräumen der gemieteten Räume.
· Die in den Vermietungstarifen angegebenen Personenzahlen pro Raum darf nicht überschritten werden. Gemäss Richtlinien der Feuerpolizei ist bei Anlässen ab 50 Personen für die Sicherheit die Anwesenheit eines Mitarbeitenden des Hausdienstes erforderlich. Die Entschädigung erfolgt gemäss Gebührenordnung.
· In bestimmten Fällen kann eine Kaution erhoben werden.
· Dekorationen dürfen nur unter Aufsicht des Hausdienstes angebracht werden. Auffällige Aussendekorationen des Gebäudes erfordern eine besondere Bewilligung.
· Für die Küchenbenützung muss eine verantwortliche Person seitens des Mieters bestimmt werden. Die Instruierung durch den Hausdienst ist zwingend. Die Küche muss gereinigt zurückgegeben werden. 
· Die Bühneneinrichtung darf nur durch den Hausdienst bedient werden.
· Der Veranstalter ist verantwortlich, dass die benützten Räume und Geräte sauber aufgeräumt und ordnungsgemäss dem Hausdienst übergeben werden. Er hat darauf zu achten, dass nach Beendigung der Veranstaltung Ruhestörungen, Lärm und jegliche Belästigung der Anwohner vermieden werden. Entstandene Schäden, auch durch Besucher, sind sofort dem Hausdienst zu melden. Der Veranstalter haftet dafür vollumfänglich.
· Alkoholausschank ist in angemessenem Masse erlaubt. Für die Bewilligung zum Verkauf ist der Mieter verantwortlich. Der Ausschank von Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten.
· Das Rauchen ist in allen Raumen verboten.
· Für die Garderobe wird nicht gehaftet.
· Der Kirchgemeinde steht jederzeit das Kontrollrecht der Veranstaltungen zu. Allfälligen Anordnungen ist Folge zu leisten.
· Die Parkordnung der Personenwagen ist der Signalisation anzupassen. 



Reservationsbestätigung/Vereinbarung/Rechnung

Ihre Reservation wird von der Reformierten Kirchgemeinde Zürich-Affoltern bestätigt.
Bemerkung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Kosten (Raummiete inkl. Vorbereitungen): Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Die angegebenen Daten und Zeiten sowie die Benützerordnung sind verbindlich. 
Die Vereinbarung ist nur gültig, wenn das Formular mit Unterschrift des Veranstalters bis spätestens 
Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
retourniert wurde.

Datum:				Unterschrift: Reformierte Kirchgemeinde Zürich-Affoltern

Der Veranstalter erklärt sich mit den aufgeführten Vertragskonditionen sowie mit der Benützerordnung einverstanden.  (Ohne Unterschrift ist die Vereinbarung gegenstandslos)

Datum:				Unterschrift:


	
Riedenhaldenstrasse 1, 8046 Zürich	                                                                  Sekretariat           Telefon 044 377 62 62
sekretariat@glaubten.ch      	                                  	
www.glaubten.ch	
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